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4.1.3. 

Festlegungskontrolle - Protokoll des Ortschaftsrates vom 
02.12.2010 
Vorlage: IV-0001/2011 

  
In der Diskussion ging es besonders um Baumpflanzungen im 1. Bauabschnitt 
Breiteweg und um Leinenzwang für Hunde. 
 
Festlegung: Der Ortschaftsrat beauftragt die Verwaltung Regelungen zu 
finden, die es zulassen Leinenzwang für Hunde in der Ortschaft Barleben 
an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten durchzusetzen. 
 
Abstimmung über die Festlegung: 17 ja 
 
 
Stellungnahme zur Anregung 
 
In der IV-0001/2011 wurde seitens der Verwaltung u. a. Folgendes ausgeführt: 
 
Aus diesem Grund wird seitens der Verwaltung momentan daran 
gearbeitet, dem Gemeinderat eine überarbeitete, den aktuellen 
Rechtsprechungen angepasste neue Gefahrenabwehrverordnung zur 
Diskussion vorzulegen, die auch Regelungen zum Anleinzwang über das 
Gesetz zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren 
beinhaltet. Fakt dabei ist, dass es einen generellen uneingeschränkten 
Leinenzwang für die Gemeinde Barleben nicht wieder geben wird. 
 
Die Hinweise des OR Barleben werden im Entwurf der 
Gefahrenabwehrverordnung berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
TOP 6. Anfragen zu den Mitteilungen, Anfragen, Anregungen und 

Anträge zur Aufnahme auf die nächste Tagesordnung 
  
 

- Von Herrn Ölze wird ein Antrag des Elternkuratoriums der Grundschule 
Barleben zur Errichtung eines Fußgängerüberwegs vorgelegt. 
Der Antrag wird in die nächste Tagesordnung des Ortschaftsrates 
aufgenommen. 

 
Stellungnahme zum Antrag 
 
Beim Schreiben des Elternkuratoriums vom 29.01.2011 handelt es sich 
nicht um einen Antrag. 
Siehe hierzu auch die Betreffzeile und inhaltliche Darstellung im Schreiben. 
Vielmehr wird hierin Bezug genommen auf ein Antwortschreiben des 
Bürgermeisters vom 22.03.2010.  
 
 
 



 
Dieses Bürgermeisterschreiben basierte auf einen Antrag des Elternkuratoriums 
auf Einrichtung eines Fußgängerüberweges vom September 2009, welcher 
jedoch erst Ende Januar 2010 in der Gemeindeverwaltung eingegangen war 
sowie auf dem Ergebnis eines Behördentermins von 17.02.2010.  
 
Auf das Schreiben des Elternkuratoriums vom 29.01.11 hat der Bürgermeister 
mit Datum vom 03.02.11 ausführlich geantwortet. Dieses Antwortschreiben liegt 
diesem AN-0005/2011 als Anlage bei. Kopien dieser beiden Schreiben wurden 
mit Datum vom 07.02.11 gegeben an: 
- Leiterin der Grundschule, Frau Veit 
- Ortsbürgermeister Barleben, Herrn Blume 
- Vorsitzenden des Sozialausschusses, Herrn Marx 
- Vorsitzenden des Bauausschusses, Herrn Jassen 
 
Anlagen: 
Schreiben vom 29.01.2011 
Antwortschreiben vom 03.02.2011 
 
 
 
 
 
 
TOP 7. Ausbau des Knotens L 48 /Anbindung  B189 

/Lindenallee/Ebendorfer Straße zum Kreisverkehr 
Vorlage: BV-0006/2011 

  
 
Vom Ortschaftsrat wird angeregt, dass  

- die Gestaltung des Kreisels nach Abschluss der Arbeiten separat 
behandelt wird und 

- die Medienleitungen wie Elektrokabel, Wasserleitung und Leerrohre in 
die Kreisfläche verlegt werden sollten. 

 
Stellungnahme zur Anregung 
 
In der Sitzung des GR am 01.03.11 wurde durch die Gemeindeverwaltung 
vorgeschlagen, für die Gestaltung des Mittelkreises des Kreisverkehrs 
Architekturstudenten einzubeziehen. Unter bestimmten Vorgaben der Gemeinde 
könnten diese Gestaltungsvorschläge erarbeiten, die/das beste/n Konzept(e) 
könnten ausgelobt werden. Im Rahmen der Baumaßnahme Kreisverkehr wird der 
Mittelkreis zunächst nur mit einer Grassaat versehen. Die Gemeinde kann dann 
später ihre Ideen umsetzen. 
 
Zu einer möglicherweise späteren Nutzung von Strom und Wasser im Mittelkreis 
werden nach letzter Abstimmung mit dem Landesbetrieb Bau Leerrohre 
eingebaut. Der WWAZ hatte es abgelehnt, zum Mittelkreis eine direkt an die 
Hauptleitung angeschlossene feste Leitung zu installieren. Aufgrund dessen, dass 
die Leitung in den Mittelkreis keine Ringleitung ist, das Wasser darin also längere 
Zeit stehen würde, bestände die Gefahr, dass sich darin Keime entwickeln, die 
sich negativ auf die Wasserqualität in der Hauptleitung auswirken. Deshalb wird 
im Bereich der Haltebucht am Infopunkt ein Schacht gesetzt, von dem aus z.B. 
über eine flexibel Bewässerungsleitung (im Leerrohr) die Wasserversorgung für 
den Mittelkreis sichergestellt wird.  
 


